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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie viele abgelehnte Asylbewerber und wie viele anderweitige Asyl-

bewerber sind im 3. Quartal 2020 aus dem Freistaat Sachsen im Rah-
men des Rückkehrprogramms REAG/GARP freiwillig in ihre Heimat

zurückgekehrt? (Bitte nach Monate und Staatsangehörigkeit einzeln

aufschlüsseln!)

Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern nach
dem REAG/GARP—Programm der Internationalen Organisation für Migration

(IOM) im 3. Quartal 2020 ergibt sich aus der Anlage 1.

Hinsichtlich der Anzahl der insgesamt bewilligten Förderanträge für freiwilli-

ge Ausreisen nach dem REAG/GARP-Programm der IOM im 3. Quar-
tal 2020, unabhängig von einem Asylbezug, wird auf die Anlage 2 verwie—
sen. Bei den Angaben handelt es sich |edig|ich um bewilligte Fälle, die auch

rückwirkend Änderungen unterliegen können. Angaben zu den tatsächlichen

Ausreisen liegen der Staatsregierung derzeit noch nicht vor. Angaben zu

anderweitigen Asylbewerbern werden statistisch nicht gesondert erfasst.
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Frage 2:

Wie viele abgelehnte Asylbewerber und wie viele anderweitige Asylbewerber des
Kosovos sind im 3. Quartal 2020 aus dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Un-

terstützungsprogramms URA 2 in ihrer Heimat gefördert worden?

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 26 Rückkehrende aus dem Freistaat Sachsen im

Rahmen des URA-Projektes finanziell gefördert. Teilweise handelt es sich dabei um

Personen, die in den Jahren 2018 und 2019 registriert wurden. Eine statistische Diffe-

renzierung zwischen finanziell geförderten abgelehnten Asylbewerbern und sonstigen

Asylbewerbern liegt nicht vor. Eine Übermittlung der Zahlen der im 3. Quartal 2020 im

Rahmen des URA-Projekts geförderten Personen ist mangels gesonderter statistischer
Erfassung nicht möglich.
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Anlage 1

zu Drs.—Nr. 7/4148

Freiwillige Ausreise von abgelehnten Asylbewerbern im 3. Quartal 2020 über
REAG/GARP1
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1 Quelle: IOM
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